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achr ich t .
^  achdem S e .  römisch - kaiserl. königl. apoftol.

M ajestät allerhöchst wahrzunehmen geruhet h a b en : D a ß  
bey den so verschiedenen G ehälten,  Z u lag en , Pensionen, 

Beyträgen für K ind er,  und bey Pensionen für annoch verheurathete 
F rau en , Unordnungen, und Ungleichheiten Vorwalten; hauptsächlich 
aber die Unbilligkeit am Tage liege, daß eine große Anzahl der är
m s te n , besonders Militarpersonen sich vorfinde, die vollkommen pen
sionsfähig anerkennet sind; dem ungeachtet a b e r ,  theils nur mit der 
.Hälfte ihres normalmäßigen B edarfes, theils von aller Geldhilfe 
entblößet,  auf die Einrückung durch mehrere J a h re  schmachtend zu- 
warten müssen,  wo entgegen andere nicht pensionsfähigen W ittwen 
dieselbe ungebührlich beziehen; so haben allerhöchst Dieselben andurch 
S ich  bewogen gefunden, Hauptprincipien und Grundregeln festzu
setzen ,  nach welchen alle derley Geldbezüge gleichförmig bemessen 
werden sollen.

D ie-



Diesem zufolge wird das allerhöchst vorgeschriebene allgemeine 
Regulativ zur Wissenschaft der betreffenden P a rth ey en ,  und zu ih
rer selbst eigenen Richtschnur in nachfolgenden Punkten hiemit be
kannt gemachet: /

E r s t e n s :  Wollen S e in e  kaiserl. Majestät die von Ih re r  höchst
seligsten M ajestät,  für jeden Karakter und Bedienstung schon aus
gemessene Gage und G e h a lt, bey ihrer vorigen Bemessung ungeän- 
dert auch fernershin allergnädigst belassen haben. Dagegen

Z w e y t e n s :  Haben alle Besoldungszulagen a ä ? e rk > n 3 m , 
wie auch alle andere , wie immer Namen habende Nebenzulagen,  in 
soferne sie mit Cinbegrif der ordentlichen Besoldung den B etrag  des
jenigen G e h a lts , welcher der begleitenden Bedienstung einer jeden 
Parthey anklebet, übersteigen,  mit letzten künftigen M onats Z u lu  
aufzuhören.

A uf gleiche A rt werden 
D r i t t e n s :  Bey den Pensionen und Jubilationsgehälten, 

alle diejenige B e trä g e ,  welche über die normalmäßige Bemessung 
h inauslau fen , mit oberwähnten Termin aufzuhören haben; so wie 
auch diejenigen Pensionspartheyen,  welche ganz und gar nicht pen
sionsfähig sind ,  und dennoch Pensionen genießen, die Ursachen deren 
Verleihung bey der kaiserl. königl. Hofkammer anzuzeigen, und ihren 
weiteren Empfang damit zu legitimiren haben werden.

V i e r t e n s :  N iem and kann auf eine Pension oder Ju b ila -  
Lipnsgehalt für sich,  noch auf eine Pension für seine zurucklassende 
W ittib  Anspruch m achen,  wenn er nicht zehen Ja h re  lang dem 
S ta a te  gedienet h a t ;  sondern vor Erreichung der zehenjährigen 
D ienstzeit,  entweder in Jub ila tions - oder Quiescentenstand versetzet 
w ird , oder verstirbt. I n  solchen Falle wird der J u b i l i r te ,  oder 
Quiescent mit einer J a h rsg a g e , und die W ittib  mit dem S te rb 
quartal abgefertiget werden.

F ü n f t e n s :  D ie  Ju b ilirten , und in Quiescentenstand versetzten 
B eam ten ,  wenn sie zehen Ja h re  la n g , und d arü b er, bis an die
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25 . J a h re  in ihrer Bedienstung mit untadklhafter Verwendung zurück
geleget h ab en ; sollen ein D ritte l ihrer gehabten Besoldung lebens
länglich erhalten. . -

V on 25 . bis 4 0 . Jah ren  ihrer guten Dienstleistung,  wird 
ihnen die Hälfte des vorigen Gehalts zum künftigen Bezug bemessen.

W enn sie aber 4 0 . J a h re  lang M e n e t haben ; so haben sie 
zwey D rittel ihres vorigen Gehalts zu bekommen. Endlich derjenige, 
so seine Dienstleistung über 40 . J a h re  lang fortgesetzct h a t ,  und au s 
Abgang der Kräfte im Dienst und mit Verdienst ein alt gewordener, 
ausgearbeiteter Diener sich nennen kann; hat seinen ganzen Gehalt le
benslänglich in der Ruhe zu geniesten.

C s verstehet sich also von selbst,  daß derjenige,  dessen üble 
A ufführung,  oder sittliche Gebrechen die Ursache seiner Entfernung 
vom Dienste gewesen is t,  auch keines Jubilationsgehalts theilhaftig 
werden kann.

S e c h s te n s :  Niemand kann wegen zweyer Dienste zugleich 
bezahlet werden, die er nicht mitsammen vollkommen, und ununter
brochen in eigener P e rso n ,  und ohne Substituten zu verrichten im 
S ta n d e  is t ,  und wirklich verrichtet. Könnte er aber durch seine 
Arbeitsamkeit und Geschicklichkeit, die Dienste zweyer sonst anerkann
ten nöthigen Personen vollkommen versehen; so gebühret ihm auch 
die Hälfte der minderen Besoldung des ÄMts ,  das er zugleich mit
versieht ,  und dieß nur in solange,  als seine doppelte Verwaltung 
dauret.

S ieb en ten s: W ittwen solcher B eam ten,  sind peysionsunfähig, 
deren M änner Tag - und Monatweise bezahlt worden, und schon bis- 
hero pensionsunfähig gewesen sind.

Desgleichen haben W ittwen solcher B eam ten ,  die wegen V er
schulden ,  Nachläßigkeit,  Unfähigkeit,  und tadelhafter Aufführung 
den Dienst verlohren ,  keine Pension jemals zu hoffen.

A c h te n s :  D ie  F rau  desjenigen,  der sich in Jubilations- 
Quiescenten - oder Pensionsstande verehliget, ist ebenfalls zur P en
sion unfähig. "  N e u n -



N e u n t e n s : Zum alen nunmehr eine entscheidende Bestimmung 
zu fassen nöchig i s t /  welche von den obenerwähnten Partheyms für 
das K ünftige,  in dem ununterbrochenen Bezüge ihrer normalmäßi
gen Pension, oder ihres Jubilations - und Quiescentengehalts,  oder 
allenfalls auch ihres ,  ausser der fixirten Besoldung habenden Neben- 
genusies, zu verbleiben haben sollen, so findet stch bey dem kmserl. 
kdnigl. U niversal-K am m eral-Z ahlam te, der Banko - Hauptkassa,  
dann allen übrigen Kassen ,  wo einige Besoldungen und Pensionen 
gezahlet w erben,  die Verfügung bereits getroffen: daß mit rsten be
vorstehenden M onats August, alle Pensionen,  alle Ju b ila tio n s -u n d  
Quiescentengehalte,  nicht minder alle ,  nebst der ordentlich fixircen 
Besoldung,  noch anderweit s ä  ?e r5 o riam , oder unter einer ändern 
Benennung beziehende Rebengenüße in ihrer Z ahlung eingestellet 
werden.

D am it aber die darunter begriffenen P a rth e y en ,  wegen ihres 
künftigen Bezuges, sich sicher zu stellen vermögen; so wird ihnen ins- 
gesammt die Befugniß eingestanden, daß sie Mittlerzeit, und zwar 
gleich von nun an ,  bey dieser kaiserl. königl. Hofkammer die Dienst
ja h re , entweder durch Anstellungsdekreten,  oder, in deren Ermang
lung durch andere bündige Dokumenten erweisen, und dadurch sich 
zur ferneren Erhebung ihrer normalmäßigen Pensionen ,  dann J u b i
lations - und Quiescentengehälte qualificiren /  allenfalls auch zu Bey- 
behaltung ihrer das N o rm a ls  übersteigenden Rebengenüße,  die etwa 
habende gültige Beweggründe vorstellen, und die neüerliche Verlei
hung dieser letzteren ansuchen können.

' W ie n ,  den 2vsten April 1781 .
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